
Tarifvertrag Liiechtensteinische Ärrtek.ammer und liechtensteinischer Krankenkassenverband, aOltla ab 01.07.2019 

Anhang 2 - Taxpunktwert 

Die maximale Höhe des für die Abrechnung relevanten Taxpunktwerts wird nachfolgend fest
gelegt. 

1. Taxpunktwert: 

Die Vertragspartner vereinbaren, dass sich der Taxpunktwert für die Vergütung von ärztlichen 
Leistungen im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung grundsätzlich am je
weils geltenden Taxpunktwert der Tarifregion Ostschweiz ("K-OCH", Kantone St.Gallen, Gla
rus, Graubünden, Thurgau, Schaffhausen sowie Appenzell lnnerrhoden und Ausserrhoden) 
bemessen soll (,,regionales Niveau"). Somit wird folgender Taxpunktwert festgelegt: 

Frankenwert für 1 Taxpunkt: CHF 0.83 

II. Sonstiges: 

Die Tarifbindung entfällt, wenn ein Patient auf eigenen Wunsch ausdrücklich eine Behand
lung als Selbstzahler verlangt. 

III. Geltungsbereich 

1. Anhang 2 gilt nur für die Tarifstruktur „tarrned". Bei einer Mutation auf einen neuen ambu
lanten Arzttarif (z.B. ,,tarco") tritt Anhang 2 mit Inkrafttreten der neuen Tarifstruktur in Liech
tenstein automatisch ausser Kraft, es bedarf keiner Kündigung. Der übrige Tarifvertrag 
bleibt unberührt. Die Tarifpartner treten nach definitivem Entscheid über die neue gesamt
schweizerische Tarifstruktur frühzeitig in Verhandlungen zum Taxpunktwert. Die Tarifpart
ner sind darum bemüht, Anhang 2 vor dem Inkrafttreten der neuen Tarifstruktur neu zu 
verhandeln und der Regierung zeitgerecht zur Genehmigung vorzulegen. 

2. Anhang 2 tritt drei Monate nach rechtskräftiger Änderung des Taxpunktwertes (Ausgangs
wert: CHF 0.83) in den Kantonen St.Gallen oder Graubünden automatisch ausser Kraft, 
es bedarf keiner Kündigung. Der übrige Tarifvertrag bleibt unberührt. Die Tarifpartner sind 
darum bemüht, Anhang 2 vor Ablauf der Frist neu zu verhandeln und der Regierung zeit
gerecht zur Genehmigung vorzulegen. 
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